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PrProgrammogramm
Freitag, 28. August
19:00 bis 23:30 Uhr, „Happy Feeling“
aus Plauen gibt in diesem Jahr den musi-
kalischen Auftakt mit einem bunten
Showprogramm. Zuhören, Mitsingen,
Mitmachen, den Alltag vergessen, dazu
sind alle herzlich eingeladen!

Samstag, 29. August
14:30 bis 18:00 Uhr, „Anhaltiner
Musikanten“ aus Plauen - zum
Repertoire gehören zünftige Märsche,
volkstümliche Weisen und bekannte
Volkslieder, die zum Mitsingen einladen.

16:00 Uhr, gemeinsam mit der
Schirmherrin des 19. Bernburger
Weinmarktes, der Geschäftsführerin der
Gebietsweinwerbung Saale-Unstrut,
Sandra Polomski, und den Hoheiten,
angereist aus verschiedenen Regionen,
begrüßt der Oberbürgermeister der Stadt
Bernburg (Saale), Henry Schütze, die
Gäste unseres diesjährigen Weinfestes.

19:30 bis 0:30 Uhr, „Showtown
Danceband“ aus Halle. Ob Frank
Sinatra, Stevie Wonder, Joe Cocker oder
die Blues Brothers - es entsteht der

Weinmarkt 2008 (rechts).
Den Auftakt zum Weinmarkt in
diesem Jahr geben „Happy
Feeling“

Eindruck, hier singen die „Echten“ der
großen, weiten Welt.

Sonntag, 30. August
15:00 bis 15:40 Uhr, „Duett WeZett“ 
aus Bernburg spielt ein Theaterstück für
Kinder: „Hummel Brummels verzauber-
te Blumenwiese“.

Duett „WeZett“

Auf dem Platz an derMarienkir che findet an allen drei
Tagen in derZeit von 10:00 bis 18:00 Uhr

(Sonntag ab 11:00 Uhr) ein Antik-Flohmarkt statt.

16:30 bis 21:30
Uhr, „Petr Altman
& Brave Schel-
me“- die Stim-
mungsband aus
Böhmen lädt ein
zu einem Pot-
pourri der volks-
tümlichen Lieder
aus Böhmen.

Samstag und
Sonntag erwartet
Sie jeweils in der
Zeit von 15:00 bis
19:00 Uhr eine
Comedy-Überra-
schung.
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Sprechstunden derSchiedsstelle

Dienstag, 11.08., Schiedsstelle Bernburg/Gröna (II):
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus II, Schlossstr. 11, Zi. 105.

Dienstag, 01.09., Schiedsstelle Bernburg/Aderstedt (I):
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus II, Schlossstr. 11, Zi. 105.

Auskünfte zum Zuständigkeitsbereich:
Tel. 03471 659-425 (Frau Jäntsch).

Das Rechtsamt informiert:
Wir gratulieren allen

Geburtstagskindern dieses Monats,
vor allem unseren älteren Jubilaren 

und wünschen ihnen 
Glück und Gesundheit!

ist im August 
täglich
von 08:00
bis 20:00 Uhr
geöffnet

DerDer BernburgerBernburger KurparkKurpark

Die Sprechzeiten in den Rathäusern

Montag 09:00 - 12:00 Uhr

Dienstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Standesamt u. Wohngeldstelle)

Donnerstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 16:00 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Wohngeldstelle)

Sitzungskalender
August 2009

Haupt-,/Haushalts- u. Finanzausschuss:
Donnerstag, 20.08., Ratssaal.

Stadtrat:
Donnerstag, 27.08., Ratssaal.

Das nächste Das nächste Amtsblatt erscheint Amtsblatt erscheint 
am Donnerstag, am Donnerstag, 

3. September3. September20092009

Redaktionsschluss:
20. August
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Bundestagswahl am 27. September2009
Am 27. September2009findet die Wahl
zum Deutschen Bundestag statt. Die
Wahllokale sind von 08:00 bis 18:00 Uhr
geöffnet.

Bei dieser Wahl werden die Abgeord-
neten des Deutschen Bundestagsdurch
die wahlberechtigten Bürger gewählt.
Jeder Wähler hat für die Wahl zwei
Stimmen, mit denen er einen Direktbe-
werber im Wahlkreis und eine Liste
(Partei) wählen kann. Mit der
Erststimme werden die Direktkandidaten
des Wahlkreises gewählt, d. h. man wählt
eine Person, mit der Zweitstimme wählt
man eine Partei. Mit seiner
Stimmabgabe beeinflusst man die
Zusammensetzung des Bundestages als
Parlament und nur indirekt die Wahl
einer bestimmten Person der Regierung,
z. B. die der Bundeskanzlerin.

Wer von seinem Wahlrecht Gebrauch
machen will, kann am Wahltage, in sei-
nem Wahllokal, das ihm auf seiner
Wahlbenachrichtigungskarte bekannt
gegeben wird, seine Stimme abgeben.
Sollte jemand keine Wahlbenachrich-
tigungskarte erhalten haben, aber mei-
nen, hier in Bernburg (Saale) stimmbe-
rechtigt zu sein, so müsste sich der
Betreffende umgehend mit dem
Einwohnermeldeamt der Verwal-
tungsgemeinschaft Bernburg in Verbin-
dung setzen. Wahlbenachrichtigungs-
kar ten müssen bis 6. September 2009
bei den Wählern sein.

Alle diejenigen, die am Wahltage verhin-
dert sind oder aus gesundheitlichen oder
anderen Gründen das Wahllokal nicht
aufsuchen können, können per Briefwahl
an dieser Wahl teilnehmen. Ebenso ist
die Briefwahl all den wahlberechtigten
Bürgern zu empfehlen, die in einer
Alten- oder Pflegeeinrichtung leben. Der

Einsatz einer „fliegenden Wahlurne“ ist
nicht zulässig.

Wer die Briefwahl ausüben möchte,
muss dazu den sich auf der Rückseite der
Wahlbenachrichtigungskarte befinden-
den Wahlscheinantrag ausfüllen und
unterschreiben. Anschließend ist der
Wahlscheinantrag entweder bei der Ver-
waltungsgemeinschaft Bernburg abzuge-
ben oder an die Verwaltungsgemein-
schaft zu schicken. Der Antrag kann
auch formlos schriftlich (auch Tele-
gramm, Fernschreiben, Fernkopie oder
sonstige Übermittlung in elektronischer
Form) gestellt werden. Bei Beantragung
per E-Mail sind unbedingt Adresse und
Wählerverzeichnisnummer mit anzuge-
ben, möglichst auch eine Rück-
ruftelefonnummer. In diesen Fällen
erfolgt der Versand der Unterlagen in der
Regel immer an die Heimatadresse. Die
telefonische Beantragung ist ausge-
schlossen.

Aufgrund eines Antrages werden die
Briefwahlunterlagen, d. h. ein Stimm-
zettel, ein Wahlschein und die nötigen
Briefumschläge an den Antragsteller
verschickt oder an ihn persönlich über-
geben. So hat man die Möglichkeit, zu
Hause seine Stimme abzugeben. Für die
Durchführung der Briefwahl ist den bei-
gefügten Hinweisen zu folgen.
Die Stimme ist nur dann gültig, wenn
auch der Wahlschein nach den
Hinweisen ausgefüllt und beigefügt
wird. Durch das Verfahren der
Auswertung und Auszählung bleibt das
Wahlgeheimnis gewahrt.
Wer für jemand anderen Briefwahl-
unterlagen mitnehmen möchte, der muss
die unterschriebenen Wahlscheinanträge
mitbringen und eine formlose Vollmacht,
die ihn berechtigt, die Unterlagen für
diese andere Person in Empfang zu neh-

men (Er kann auch die Vollmacht auf
dem Wahlscheinantrag nutzen). Diese
Festlegung gilt auch für Ehepartner.
Jeder Bevollmächtigte darf für maximal
vier Wahlberechtigte Unterlagen in
Empfang nehmen.

Der Beginn der Ausgabe der
Briefwahlunterlagen wird rechtzeitig
bekannt gemacht. Die Ausgabe erfolgt
bis zum 25. September zu den Dienst-
stunden der Verwaltungsgemeinschaft
und zusätzlich am 25. September bis
18:00 Uhr (Siehe dazu auch die Bekannt-
machungen und Veröffentlichungen im
Amtsblatt und in der Presse).

Wer also aus gesundheitlichen oder son-
stigen Gründen nicht in der Lage ist, das
Wahllokal am Wahlsonntag aufzusu-
chen, sollte unbedingt die Briefwahl nut-
zen, ansonsten kann die Beteiligung an
der Wahl nicht abgesichert werden.
Wenn Unsicherheit über das Vorgehen
besteht, sollte man Verwandte, Freunde
oder Vertrauenspersonen zu Rate ziehen,
um von seinem Wahlrecht Gebrauch
machen zu können.

Beachten Sie bitte unbedingt die Infor-
mationen auf den Wahlbenachrichti-
gungskarten zum Standort ihres
Wahllokals.

Für Rückfragen und Informationen steht
Ihnen jederzeit das Wahlbüro der
Stadtverwaltung Bernburg (Saale) unter
der Telefonnummer 659 111 zur
Verfügung.

H o h l
Hauptamtsleiter

Amtliche Versteigerung von Fundfahrrädern

Am Dienstag, 1. September2009, 15:00 Uhr, findet auf dem Hof des Rathauses I, bei schlechtem Wetter im alten Saal des
Rathauses II, eine amtliche Versteigerung von Fundfahrrädern statt.

Für die ersteigerten Fahrräder wird von der Stadt Bernburg (Saale) keine Gewährleistung übernommen.

Die Versteigerung ist öffentlich.
Alle Fahrräder werden meistbietend gegen Barzahlung, jedoch nicht unter Taxwert versteigert.
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten Anhalt
Ferdinand-von-Schill-Straße 24
06844 Dessau-Roßlau

Unternehmensflurbereinigung Bernburg A 14
Salzlandkreis

Verf.-Nr.: 611/1-01-BBG087

Öffentliche Bekanntmachung
Vorläufige Anordnung

Gemäß § 88 Nr. 3 i.V.m. § 36 Abs. 1
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) i. d. F.
vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546 ff.),
zuletzt geändert durch Artikel 17 des
Gesetzes vom 19. Dezember 2008
(BGBL. I, S.2794), ergeht folgende vor-
läufige Anordnung.

I. Besitzentzug
Es wird der Besitz und die Nutzung der
aus der Anlage ersichtlichen Flurstücke
bzw. Flurstücksteile mit Wirkung vom
01.09.2009 zugunsten der Bundes-
republik Deutschland, Bundesstraßen-
verwaltung, vertreten durch das Land
Sachsen-Anhalt, dieses vertreten durch
den Landesbetrieb Bau, Niederlassung
Süd, An der Fliederwegkaserne 15,
06130 Halle/Saale entzogen.
Das Ende dieses Besitz- und Nutzungs-
entzuges wird in einem gesonderten
Bescheid mitgeteilt. Die von dieser vor-
läufigen Anordnung betroffenen
Grundstücksflächen und deren genaue
Lage sind in der Örtlichkeit erkennbar,
da die benötigten Flächen abgesteckt
sind.

II. Festsetzung derEntschädigung
Die Entschädigung für den Entzug des
Besitzes und der Nutzung wird in einem
gesonderten Bescheid festgelegt.

III. Sofor tige Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieser vorläu-
figen Anordnung wird angeordnet.

IV. Auflagen für den
Unternehmensträger:
1. Während der Bauzeit sind sämt-
liche erforderlichen Sicherheitsvorkeh-
rungen zu treffen.
2. Die Anbindung der dem bishe-
rigen Nutzer verbleibenden Flächen ist
sicherzustellen. Ggf. sind neue (auch

vorübergehende) Zu- und Abfahrten zu
schaffen.
3. Die dem bisherigen Nutzer ver-
bleibenden Teilflächen sind, soweit dies
erforderlich ist, neu einzuzäunen.
4. Die nur vorübergehend genutz-
ten Flächen sind vor der Rückgabe zu
rekultivieren bzw. wiederherzustellen.
5. Eine ordnungsgemäße Be- und
Entwässerung ist sicherzustellen.
6. Überflüssige Behinderungen
und Beeinträchtigungen der Bewirt-
schaftung der verbleibenden Teilflächen
sind zu unterlassen.

Begründung:
Zu I.
Das Landesverwaltungsamt hat mit
Beschluss vom 09. März 1998 das
Flurbereinigungsverfahren Bernburg
A14 (Az.: 611/1-01-BBG 087) angeord-
net. Durch Ergänzungsbeschlüsse vom
21.Januar 2003 und 04.Juli 2007 wurde
das Verfahren um die Unternehmen
Landstraße L73, Ortsumgehung Hohen-
erxleben bzw. Neubau B 6 n, PA 13.3
erweitert.
Die angeordnete Flurbereinigung dient
dazu, den durch den planfestgestellten
Neubau der BAB A 14, der L73, OU
Hohenerxleben und B 6 n, PA 13.3 im
Verfahrensgebiet eintretenden Land-
verlust auf einen größeren Kreis von
Eigentümern zu verteilen. Desweiteren
sollen gravierende Nachteile, die durch
die Straßenbauvorhaben für die Landes-
kultur entstehen würden, vermieden wer-
den.
Der Landesbetrieb Bau hat mit
Schreiben vom 29.06.2009 den Erlass
einer vorläufigen Anordnung beantragt.
Die Besitzeinweisung soll danach zum
01.09.2009 erfolgen. Von diesem Antrag
sind auch die in der Anlage genannten
Flächen betroffen.

Dem Antrag ist gemäß § 88 Abs. Nr. 3 i.
V. m. § 36 Abs. 1 FlurbG stattzugeben.
Es ist aus dringenden Gründen erforder-
lich, eine Regelung über die Nutzungs-
und Besitzverhältnisse zu treffen.
Dringende Gründe liegen vor, wenn die
angeordnete Maßnahme nicht bis zur
Ausführung durch den Flurbereinigungs-
plan aufgeschoben werden kann.
Der Landesbetrieb Bau beabsichtigt, im
Frühjahr 2010 mit den Bauarbeiten für
die B 6 n zu beginnen. Auf Grund des
Beginns des Landwirtschaftsjahres im
September 2009 ist es jedoch erforder-
lich, die Besitzeinweisung bereits zum
01.09.2009 durchzuführen. Die Arbeiten
sollen gleichzeitig auf der gesamten
Trasse im Verfahrensgebiet durchgeführt
werden. Insbesondere müssen die
geplanten Brückenbauwerke umgehend
erstellt werden. Ansonsten ist der Bau
der gesamten Strecke im Verfahrens-
gebiet gefährdet. Angesichts der drin-
genden Erforderlichkeit dieser Bundes-
straße ist eine Verzögerung nicht zu ver-
treten. Mit dem Beginn der Bauarbeiten
kann nicht bis zur Regelung durch den
Flurbereinigungsplan gewartet werden.
Dieser Plan wird erst zu einem späteren
Zeitpunkt erstellt. Mit dem Bau der B 6
n muss aber unverzüglich begonnen wer-
den. Dem stehen die Interessen des bis-
herigen Besitzers oder Nutzers nicht ent-
gegen. Die betroffenen Flächen sind zum
überwiegenden Teil abgeerntet. Die
Festsetzung der Entschädigungen bleibt
einem gesonderten Bescheid vorbehal-
ten. 
Durch die vorläufige Anordnung nach §
88 Abs. 3 i. V. m. § 36 FlurbG wird nur
der Besitz, nicht das Eigentum an
Grundstücken geregelt. Die Eigentümer-
stellung bleibt somit völlig unberührt
von dieser Anordnung.
In diesem Zusammenhang wird auf den
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Unterschied zwischen Eigentum und
Besitz hingewiesen. Eigentümer eines
Grundstückes ist derjenige, der im
Grundbuch eingetragen ist oder dessen
Erben. Der Eigentümer ist Inhaber der
vollen Verfügungsgewalt über das
Grundstück. Der Besitzer ist derjenige,
dem der Eigentümer durch einen Vertrag
(z. B. Pachtvertrag) gestattet hat, das
Grundstück zu nutzen und zu bewirt-
schaften.

Zu II.
Die Festsetzung der Entschädigungen
bleibt einem gesonderten Bescheid vor-
behalten.
Die gilt auch für Nachteile, die die Nut-
zer im Rahmen der Flächenbeihilfe erlei-
den. Ich weise darauf hin, dass
Nutzungsentschädigung für Pachtflä-
chen nur im Rahmen eines gültigen
Pacht- bzw. Tauschvertrages gezahlt
wird.

Zu III.
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungs-
gerichtsordnung ist die sofortige Voll-
ziehung dieser vorläufigen Anordnung
anzuordnen. Ein Widerspruch gegen
diese vorläufige Anordnung hat somit
keine aufschiebende Wirkung.
Am Ausbau der B 6 n besteht ein beson-
deres öffentliches Interesse. Die B 6 n ist
in den Bedarfsplan für die Bundes-
fernstraßen aufgenommen und in die
Dringlichkeitskategorie „Vordringlicher

Bedarf“ eingestuft worden.
Insbesondere die betroffenen Ortsdurch-
fahrten werden von der Überlastung
befreit. Die Sicherheit und Leichtigkeit
des Verkehrs auf den o. g. Bundesstraßen
wird herbeigeführt und gefördert. Die
Überlastung dieser Straßen führt zu
Unfällen, zu Staus mit ihren wirtschaftli-
chen und ökologischen Schäden und zu
einer übermäßigen Belastung der
Anwohner. Es liegt im besonderen
öffentlichen Interesse diesen Zustand so
schnell als möglich zu beseitigen.
Des weiteren hat die B 6 n insgesamt
erhebliche positive Auswirkungen auf
die wirtschaftliche Entwicklung der ges-
amten betroffenen Region. Diese erfor-
dert ein leistungsfähiges Straßennetz und
eine Anbindung an die mitteldeutschen
Ballungszentren. Hierzu zählt auch die
Verbindungsfunktion zwischen den
Autobahnen A 395, A 14 und A 9. 
Diese Ziele können nicht erreicht wer-
den, wenn die Arbeiten, die durch diese
vorläufige Anordnung ermöglicht wer-
den sollen, nicht sofort durchgeführt
werden können.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese vorläufige Anordnung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt-
machung schriftlich oder zur Nieder-
schrift Widerspruch beim Amt für
Landwirtschaft, Flurneuordnung und
Forsten Anhalt mit Sitz in Dessau-
Roßlau erhoben werden.

Gegen die Anordnung der sofortigen
Vollziehung kann beim Oberverwal-
tungsgericht des Landes Sachsen-
Anhalt, Breiter Weg 203 - 206, 39104
Magdeburg Antrag auf Wiederherstel-
lung der aufschiebenden Wirkung
gestellt werden.

Dessau-Roßlau, 20. Juli 2009

Im Auftrag
We i c h e l (Siegel)

Die Vorläufige Anordnung und das dazu
gehörende Verzeichnis der zu entziehen-
den Flächen (Anlage) liegen in der
Verwaltungsgemeinschaft Bernburg,
Schlossgartenstr. 16, 06406 Bernburg
(Saale), Rathaus II, Zi. 101;
Verwaltungsgemeinschaft Saale-Wipper,
Platz der Freundschaft 1, 39439 Güsten,
Verwaltungsgemeinschaft Nienburg/S.
Marktplatz 1, 06426 Nienburg (Saale)
sowie im Amt für Landwirtschaft,
Flurneuordnung und Forsten Anhalt,
06844 Dessau,-Roßlau, Kavalierstr. 31
(zu erreichen über Eingang Hobusch-
gasse) zwei Wochen lang nach seiner
Bekanntmachung zur Einsichtnahme für
die Beteiligten während der Dienst-
stunden aus.

Im Auftrag
A h l e r s

Unternehmensflurbereinigung Bernburg A 14; 611/1-01-BBG087
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B 6 n, PA 13.3, Alage Vorläufige Anordnung vom 20.07.2009

Bekanntmachung derStadt Bernburg (Saale)
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen

für die Wahl zum Deutschen Bundestag
am 27. September2009

1. Das Wählerverzeichnis zur
Bundestagswahl für die Wahlbezirke der
Stadt Bernburg (Saale) wird 
in der Zeit vom 7. September 2009 bis

zum 11. September 2009
während der Öffnungszeiten, montags
bis freitags, von 09:00 bis 12:00 Uhr,
dienstags 14:00 bis 18:00 Uhr und don-
nerstags 14:00 bis 16:00 Uhr, im
Einwohnermeldeamt der Verwaltungs-
gemeinschaft Bernburg, Schlossstraße
11 in 06406 Bernburg (Saale), Raum
015, für Wahlberechtigte zur Einsicht-
nahme bereitgehalten.
Jeder Wahlberechtigte kann die
Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu
seiner Person im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Daten überprüfen. Sofern ein
Wahlberechtigter die Richtigkeit oder
Vollständigkeit der Daten von anderen
im Wählerverzeichnis eingetragenen
Personen überprüfen will, hat er Tat-
sachen glaubhaft zu machen, aus denen
sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses
ergeben kann.
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht
hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister ein
Sperrvermerk gemäß den § 21 Abs. 5 des
Melderechtsrahmengesetzes entspre-
chenden Vorschriften der Landesmelde-
gesetze eingetragen ist.

Das Wählerverzeichnis wird im automa-
tisierten Verfahren geführt. Die Einsicht-
nahme ist durch ein Datensichtgerät

möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wähler-
verzeichnis eingetragen ist oder einen
Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für
unrichtig oder unvollständig hält, kann
in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag
vor der Wahl, spätestens am 11. Sep-
tember 2009 bis 12:00 Uhr, bei der Stadt
Bernburg (Saale), Schlossgartenstraße
16 in 06406 Bernburg (Saale), Einspruch
einlegen.
Der Antrag kann schriftlich oder durch
Erklärung zur Niederschrift eingelegt
werden.

3. Wahlberechtigte, die in das
Wählerverzeichnis eingetragen sind,
erhalten bis spätestens zum 

6. September 2009 eine
Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhal-
ten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu
sein, muss Einspruch gegen das Wähler-
verzeichnis einlegen, wenn er nicht
Gefahr laufen will, dass er sein Wahl-
recht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in
das Wählerverzeichnis eingetragen wer-
den und die bereits einen Wahlschein
und die Briefwahlunterlagen beantragt
haben, erhalten keine Wahlbenachrichti-
gung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann
an der Wahl im Wahlkreis 72 Anhalt

durch Stimmabgabe in einem beliebi-
gen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses
Wahlkreises oder durch Briefwahl teil-
nehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf
Antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis einge-
tragener Wahlberechtigter,
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis
eingetragenerWahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er
ohne sein Verschulden die Antragsfrist
auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis
nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlord-
nung (bis zum 6. September 2009) oder
die Einspruchsfrist auf Berichtigung
gegen das Wählerverzeichnis nach § 22
Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstan-
den ist (bis zum 11. September 2009)
versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf
Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf
der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der
Bundeswahlordnung oder der Ein-
spruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der
Bundeswahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im
Einspruchsverfahren festgestellt wurde
und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses zur
Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt
ist.

Wahlscheine können von in das
Wählerverzeichnis eingetragenen Wahl-
berechtigten bis zum 25. September
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2009, 18:00 Uhr, bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Bernburg mündlich,
schriftlich oder elektronisch beantragt
werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher
Erkrankung, die ein Aufsuchen des
Wahlraumes nicht oder nur unter nicht
zumutbaren Schwierigkeiten möglich
macht, kann der Antrag noch bis zum
Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaub-
haft, dass ihm der beantragte Wahlschein
nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum
Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer
Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetra-
gene Wahlberechtigte können aus den
unter Nr. 5.2 Buchstaben a) bis c) ange-
gebenen Gründen den Antrag auf
Erteilung eines Wahlscheines noch bis
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

Wer den Antrag für einen anderen stellt,
muss durch Vorlage einer schriftlichen
Vollmacht nachweisen, dass er dazu
berechtigt ist. Ein behinderter Wahlbe-

rechtigter kann sich bei der Antrag-
stellung der Hilfe einer anderen Person
bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der
Wahlberechtigte:
- einen amtlichen Stimmzettel des
Wahlkreises,
- einen amtlichen blauen Stimmzet-
telumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an
die der Wahlbrief zurückzusenden ist,
versehenen roten Wahlbriefumschlag
und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und
Briefwahlunterlagen für einen anderen
ist nur möglich, wenn die Empfangs-
berechtigung durch schriftliche Voll-
macht nachgewiesen wird und die
bevollmächtigte Person nicht mehr als
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie
der Gemeindebehörde vor Empfang-
nahme der Unterlagen schriftlich zu ver-
sichern. Auf Verlangen hat sich die
bevollmächtigte Person auszuweisen. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den
Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem
Wahlschein so rechtzeitig an die angege-
bene Stelle absenden, dass der Wahlbrief
dort spätestens am Wahltag bis 18:00
Uhr eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland ohne
besondere Versendungsform aus-
schließlich von der Deutschen Post AG
unentgeltlich befördert. Er kann auch bei
der auf dem Wahlbrief angegebenen
Stelle abgegeben werden.

Bernburg (Saale), 17. Juli 2009

S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Die Bekanntmachung in der amtlichen
Textfassung erfolgte im Amtsblatt des

Salzlandkreises.

I. In dem Flurbereinigungsver-
fahren Ortsumgehung Bernburg werden
die Ergebnisse der Wertermittlung der
Grundstücke des Flurbereinigungs-
gebietes, die mit der Änderungsanord-
nung Nr. 1 vom 17.03.2009 einbezogen
wurden, nach § 32, Satz 3, des
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in
der Fassung vom 16. März 1976 (BGBl.
I S. 547), zuletzt geändert durch Artikel
17 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008
(BGBL. I S. 2794), festgestellt.

II. Gründe
(1) Die zum Flurbereinigungsge-
biet gehörenden Grundstücke sind nach
Maßgabe der §§ 27 ff. FlurbG bewertet
worden.

Amt für Landwirtschaft,
Flurneuordnung und Forsten Anhalt
Ferdinand-von-Schill-Straße 24
06844 Dessau-Roßlau

Flurber einigungsverfahren Ortsumgehung Bernburg
Salzlandkreis

Verf.-Nr.: 611-17BB2046

Öffentliche Bekanntmachung
Feststellung derWertermittlungsergebnisse

(2) Die Nachweisungen über die
Ergebnisse der Wertermittlung haben in
der Zeit vom 20.07. bis 28.07.2009 im
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten Anhalt, Kavalierstraße 31,
06844 Dessau-Roßlau, Zimmer 2.14 zur
Einsichtnahme für die Beteiligten des
Flurbereinigungsverfahrens ausgelegen.

(3) Der Anhörungstermin nach §
32, Satz 2 FlurbG zur Erläuterung der
Ergebnisse der Wertermittlung hat am
28.07.2009 stattgefunden. An diesem
Termin war Gelegenheit, Einwendungen
gegen die Ergebnisse vorzubringen.
Solche Einwendungen wurden in diesem
Termin nicht vorgebracht.

(4) Die gesetzlichen Voraussetzun-
gen zur Feststellung der Wertermitt-
lungsergebnisse sind damit erfüllt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Feststellung kann innerhalb
eines Monats nach Bekanntgabe schrift-
lich oder zur Niederschrift Widerspruch
beim Amt für Landwirtschaft,
Flurneuordnung und Forsten Anhalt mit
Sitz in Dessau-Roßlau erhoben werden.

Dessau-Roßlau, 29. Juli 2009

(Siegel)

Im Auftrag
B r o c k m a n n
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Grundstücksangebot derStadt Bernburg (Saale)

Die Stadt Bernburg (Saale) bietet  ein erschlossenes Baugrundstück zur individuellen Wohnbebauung zum Verkauf an:

Lage: Bernburg, Ilberstedter Straße

Grundstücksgröße: 669 qm

Kaufpreis: 37,00 EUR/qm

Interessenten wenden sich bitte an die Stadtverwaltung Bernburg
(Saale), Amt 80/Liegenschaften, Schlossgartenstr. 16, 06406
Bernburg (Saale).

Ansprechpartner:
Frau Krause, Tel. 03471 659 323,
E-Mail: elke.krause.stadt @bernburg.de 
Frau Wieczorek, Tel. 03471 659 326,
E-Mail: 
hannelore.wieczorek.stadt@bernburg.de

Die Entscheidung über den Verkauf trifft der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale).

Amtlicher Teil Bekanntmachung

Grundstücksangebot derGemeinde Gröna

Die Gemeinde Gröna bietet noch 1 erschlossenes Baugrundstück zur individuellen Wohnbebauung auf dem Grundstück 
Saalweg 2 (ehem. Petershof) zum Verkauf an:

Grundstücksgröße: 1.000 qm

Kaufpreis: 35,00 EUR/qm
zuzüglich Vermessungs- und Hausan-
schlusskosten

Interessenten wenden sich bitte an die
Verwaltungsgemeinschaft Bernburg,

Amt 80/Liegenschaften, Schloss-
gartenstr. 16, 06406 Bernburg (Saale).

Ansprechpartner:
Frau Krause, Tel. 03471 659 323,
E-Mail: elke.krause.stadt@bernburg.de 

Frau Wieczorek, Tel. 03471 659 326,

E-Mail:
hannelore.wieczorek.stadt@bernburg.de

Die Entscheidung über den Verkauf trifft
der Gemeinderat der Gemeinde Gröna.

B a r t e l
Bürgermeister
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Das Grundstück befindet sich im förm-
lich festgesetzten Sanierungsgebiet
Bernburg/Bergstadt, im Gebiet der
Erhaltungssatzung und im Denkmal-
bereich.

Interessenten wenden sich bitte an die
Stadtverwaltung Bernburg (Saale), Amt

80/Liegenschaften, Schlossgartenstr. 16,
06406 Bernburg (Saale).

Ansprechpartner:
Frau Krause, Tel. 03471 659 323,
E-Mail: elke.krause.stadt @bernburg.de 

Frau Wieczorek, Tel. 03471 659 326,

E- Mail: 
hannelore.wieczorek.stadt@bernburg.de

Die Entscheidung über den Verkauf trifft
der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale).

Schütze
Oberbürgermeister

Grundstücksangebot derStadt Bernburg (Saale)
Die Stadt Bernburg (Saale) bietet aus ihrem Sanierungsvermögen nachfolgendes Grundstück zum Verkauf an:

Lage: Bernburg, Schlossstr. 18 

Grundstücksgröße: 577 qm

Kaufpreis: 50.000,00 EUR

Das Grundstück wurde im Rahmen der Sanierung des denkmalge-
schützten barocken Gebäudes in der Theaterstr. 13 von der Stadt
erworben, um eine Durchfahrtsmöglichkeit zum Hof dieses
Grundstücks herzustellen. Die Durchfahrt ist seit dem 31.12.2008 fer-
tig gestellt. Im Rahmen dieser Baumaßnahme wurden auch zahlreiche
Nebengebäude auf dem Grundstück Schlossstr. 18 entfernt, womit
gleichzeitig die Voraussetzungen für die Errichtung von Stellplätzen
auf dem Hof des Grundstücks Schlossstr. 18 geschaffen wurden.  
Die Nutzung des ehemaligen Wohnhauses erfordert eine umfassende
Sanierung. 
Mögliche Nutzung: Wohnen, Büro, Arztpraxen, evtl. kleines
Ladenlokal im Erdgeschoss, soziale und kulturelle Einrichtungen etc..
Die jährliche Aufwandsentschädigung für das Durchfahrtsrecht
beträgt 500,00 EUR.

Grundstücksangebot derStadt Bernburg (Saale)
Die Stadt Bernburg (Saale) bietet nachfolgendes Grundstück zum Verkauf an:

Grundstück in Bernburg (Saale), Steinstr. 48 
bebaut mit einem Mehrfamilienwohnhaus
2-geschossig, voll unterkellert, nicht ausgebautes Dachgeschoss
grundlegende Sanierung erforderlich
Baujahr: ca. 1886
Grundstücksgröße: 340 qm
Wohn-/ Nutzfläche: 160 qm (ohne DG-Ausbau)

Kaufpr eis: 57.900,00 EUR VHB

Der Kaufpreis entspricht dem ermittelten Verkehrswert zum Stichtag 03.09.2008.
Das Verkehrswertgutachten kann während der Sprechzeiten im Rathaus II, 
Zimmer 110, eingesehen werden.
Interessenten wenden sich bitte an die Stadtverwaltung 
Bernburg (Saale), Amt 80/Liegenschaften, Schlossgartenstr. 16, 
06406 Bernburg (Saale).

Besichtigungstermine können auf Anfrage vereinbart werden.

Ansprechpartner:
Frau Krause, Tel. 03471 659 323, E-Mail: elke.krause.stadt@bernburg.de

Frau Wieczorek, Tel. 03471 659 326, E-mail: hannelore.wieczorek.stadt@bernburg.de
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AusschreibungsanzeigerSachsen-Anhalt:

Tel. 0345 6932554
E-Mail: verlag@dvz-halle.de

Internet: dvz-verlag.de

Informationen über öffentliche
Ausschreibungen zu Bauvorhaben 

finden Sie auch:
- Rathaus I, Schlossgartenstraße 16, 

im Schaukasten oderim Flur des Rathauses,
- Rathaus II, Schlossstraße 11, 

im Eingangsbereich und im Flur des Rathauses.

Nichtamtl icher Tei l

Wahlhelfer für die Bundestagswahl am 27. September2009
Am 27. September 2009 findet die
Bundestagswahl statt. Es werden wieder
Wahlhelfer in den Wahllokalen benötigt.
Darum bitte ich die Bernburger Bürger
durch die Übernahme eines Wahlehren-
amtes um Unterstützung.

Beisitzer eines Wahlvorstandes kann
jeder Wahlberechtigte werden, der das
18. Lebensjahr vollendet hat. Er sollte
zuverlässig und gewissenhaft sein und
seinen Wohnsitz in Bernburg (Saale)
haben. Jeder Bürger, der eingesetzt wer-
den soll, erhält eine Berufung in das

Wahlehrenamt mit einer Rückantwort
über die Annahme, die an die Stadtver-
waltung zurückzusenden ist.
Wahlbewerber und Vertrauenspersonen
können nicht als Wahlhelfer eingesetzt
werden.
Der Einsatz erfolgt am Wahlsonntag ab
07:30 Uhr bis zum Ende der Auszählung.
Die Einweisung in die Aufgaben erfolgt
durch den Wahlvorsteher am Wahl-
sonntag.
Die Wahlhelfer erhalten ein Erfri-
schungsgeld.
Wer Interesse an einem Einsatz als

ehrenamtlicher Wahlhelfer hat und die
oben genannten Voraussetzungen erfüllt,
sollte sich schriftlich (bitte unter
Angabe einer Rückruftelefonnummer)
bei der Stadtverwaltung Bernburg
(Saale), Wahlbüro, Schlossgartenstraße
16, 06406 Bernburg (Saale), melden.
Bürger, die bereits bei früheren Wahlen
als Wahlhelfer eingesetzt waren, können
sich auch telefonisch im Wahlbüro unter
der Nummer 659 111 melden.

H o h l
Wahlleiter

„Unter dem Motto „Alter leben -
Verantwortung übernehmen“ fand unter
der Schirmherrschaft der Bundeskan-
zlerin Angela Merkel vor kurzem der
neunte Deutsche Seniorentag 2009 im
Congress Center in Leipzig statt. Er wird
alle drei Jahre von der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Seniorenorganisation
(Bagso) mit ihren über 100 Verbänden
und zusammen 13 Millionen Mitgliedern
auf ehrenamtlicher Basis gestaltet.
Beim diesjährigen Seniorentag wurden
zahlreiche Veranstaltungen und Aus-
stellungen zum Zuhören, Mitreden,
Mitmachen und Zuschauen angeboten
und vielfältige Anregungen für das
Leben im Alter gegeben. Schwerpunkt-
themen waren Ernährung und
Bewegung, Wohnen, Reisen, Ehrenamt,
aber auch Rente, Gesundheit und Pflege.
Mitglieder des Seniorenbeirates Rheine
und des Stadtseniorenrates Bernburg
haben den Bundesseniorentag am 8. Juni
gemeinsam besucht.
Das war schon beim gemeinsamen

Treffen zum „Tag der Deutschen
Einheit“ am 3. Oktober in Bernburg ver-
einbart worden. Die Tagungsstätte wurde
gut erreicht und war für uns sehr beein-
druckend. Dank der hervorragenden
Organisation fanden wir die gemeinsam
ausgewählten Foren und Workshops sehr
schnell. Dabei hatten wir viele interes-
sante Begegnungen und aufschlussreiche
Gespräche.
Höhepunkt des umfangreichen
Programms war die Festansprache der
Bundeskanzlerin Angela Merkel, die am
Nachmittag des 8. Juni die Veranstaltung
mit über 4 000 Teilnehmern eröffnet
hatte. Ihre Ausführungen über die zuneh-
mende Bedeutung älterer Menschen in
der Mitte der Gesellschaft fanden großen
Beifall. Mit einem gemeinsamen Singen
mit Gotthilf Fischer ging dieser ereignis-
reiche Tag für uns erfolgreich zu Ende.
Er gab uns den Impuls, die Partnerschaft
zwischen den Seniorenvertretungen
Rheine und der Stadt Bernburg zu vertie-
fen und zu erweitern.“

Der Stadtseniorenrat informier t:

Teilnahme am 9. Deutschen Bundesseniorentag
2009 in Leipzig

Tr effen der Caroliner
im Kur haus

Das diesjährige „Ehemaligentreffen“ des
Gymnasiums Carolinum und aller
Vorgängereinrichtungen findet am
Samstag, 19.09.2009im Kurhaus statt. 

Schüler/innen und Lehrer/innen sind
herzlich willkommen und werden
Gelegenheit zum Gedankenaustausch
haben.

Beginn: 20:00Uhr

Karten sind an der Abendkasse erhält-
lich.
Informationen: Sekretariat, Gebäude
Schlossgartenstraße 
und www.carolinum.net
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Augenärzte:

bis 09.08., HerrHey, Bernburg,
Steinstr. 4 d, Tel. 03471 625497.

10. bis 16.08., Dr. Ulbricht, Staßfur t,
Blumenstr. 8, Tel. 03925 813461.

17. bis 23.08., Frau Gärtner, Staßfur t,
Humboldtstr. 1 A, Tel. 03925 381692.

24. bis 30.08., Dr. Steindel, Aschersleben,
Taubenstr. 14, Tel. 03473 225730.

Der Bereitschaftsdienst der Augenärzte beginnt montags,
dienstags u. donnerstags 18:00 Uhr, mittwochs 12:00 Uhr,
und dauert bis zum darauffolgenden Tag 08:00 Uhr. Der
Wochenenddienst beginnt freitags 12:00 Uhr und endet mon-
tags 08:00 Uhr.

Zahnärzte:

07. bis 09.08., HerrSchumann, Bernburg,
Karlsplatz 24, Tel. 03471 622019.

14. bis 16.08., Dr. Döring, Bernburg,
Friedensallee 45, Tel. 03471 370063.
21. bis 23.08., Dr. Weiß, Nienburg,
Klosterstr. 21, Tel. 034721 22380.

28. bis 30.08., Frau Setz, Nienburg,
Schlossstr. 3, Tel. 034721 22216.

Dienstzeiten: Freitag, 17:00 - 18:00 Uhr; Samstag, Sonntag,
Feiertage, jew. 09:00 - 11:00 u. 17:00 - 18:00 Uhr

(am 24. u. 31.12. nur 09:00 - 11:00 Uhr).

BerBereitschaftsdiensteeitschaftsdienste

Tierärztlicher Notdienst für Großtiere
(jew. 16:00 - 06:00 Uhr)

bis 09.08.,Herr Große, Aderstedt,
Thomas-Müntzer-Str. 25, Tel. 034692 362898.
10. bis 16.08., HerrTischmeyer, Alsleben,
Schaperallee 1, Tel. 034692 20554.
17. bis 23.08., HerrGroße, Aderstedt,
Thomas-Müntzer-Str. 25, Tel. 034692 362898.
24. bis 30.08., HerrDahlke, Alsleben,
Am Kringel 17, Tel. 034692 21408.
31.08. bis 06.09., HerrTischmeyer, Alsleben,
Schaperallee 1, Tel. 034692 20554.

Falls der jew. amtstierärztl. Dienst nicht erreichbar ist,
bitte die Einsatzleitstelle anrufen, 

Tel. 03925 299040.

Tierärztlicher Notdienst für
Kleintier e

(jew. 16:00 - 06:00 Uhr)

03. bis 09.08.,Dr. Enders, Bernburg,
Friedrichstr. 26, Tel. 03471 373109.
10.bis 16.08., Frau Peters, Bernburg,
Breite Straße 89 - 90, Tel. 03471 353540.
17. bis 23.08., Dr. Gregorius, Bernburg,
Thomas-Müntzer-Str. 1 f, Tel. 03471 3009210.
24. bis 30.08.,Dr. Enders, Bernburg,
Friedrichstr. 26, Tel. 03471 373109.
31.08. bis 06.09., Frau Peters, Bernburg,
Breite Straße 89 - 90, Tel. 03471 353540.

Apotheken:

bis 06.08., Markt-Apotheke.
07. bis 13.08., Grüne Apotheke u. Könnern.

14. bis 20.08., Paracelsusapotheke.
21. bis 27.08., Apotheke am Kauflandcenter.
28.08. bis 03.09., Bär-Apotheke u. Nienburg.

Notruf (Tag und Nacht): 112

Kr eiseinsatzleitstelle: 03925 299040

Bereitschaftsdienste:
Störungen d. Wasserversorgung 375721
Störungen d. Vers. m. Gas, Str om, Fernwärme 321616

Die Sprechzeiten in den
Rathäusern

Montag 09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 12:00/

14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Standesamt u. Wohngeldstelle)
Donnerstag 09:00 - 12:00/

14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 

(außer Wohngeldstelle)

Das nächste Das nächste AmtsblattAmtsblatt
erscheint erscheint 

am 3. Seam 3. Sepptembertember
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sung der zwei nagelneuen Mountainbikes,
entgegen. Die 7-jährige Glücksfee, Lea
Preuß, zog die zwei Gewinner der gesponser-
ten Mountainbikes. So war die Überraschung
und Freude von Petra Pflug und Andreas
Becker sichtlich groß, als sie als die neuen
Besitzer der gesponserten Fahrräder vorge-
stellt wurden. Abschließend waren sich die
Veranstalter des Bernburger Berg-Rad-Zeit-
Fahrens einig, diese Veranstaltung muss im
nächsten Jahr fortgeführt werden.

Abschließend möchte sich das Amt für Kinder- und
Jugendförderung der Stadt Bernburg (Saale) noch-
mals bei allen Kooperationspartner und Sponsoren
bedanken, die dieses Event überhaupt erst möglich
gemacht haben: 

Friedensfahrtmuseum Kleinmühlingen, Skoda
Autohaus „Wagner & Sohn“, Salzlandsparkasse, Fiat
Autohaus „Italia“ GmbH Baalberge, Family Fitness
Studio, City - Steinofenpizzeria, McDonald's
Bernburg, Restaurant MAXIMUS (Pizzeria und
Eiscafé), Eiscafé Schrödter, Kreissportbund Salzland
e.V., Deutsche Verkehrswacht Bernburg, Börde und
Burg, DRK Bernburg und INJOYFitness-Studio

von der Deutschen Verkehrswacht Burg,
Börde und Bernburg angeboten werden. Tour
de France Sponsor Skoda wartete mit einem
großen Aktionszelt, dem „Fahrrad paradox“
sowie mit dem riesigen Zielbogen auf. Das
Skoda Autohaus Wagner & Sohn stellte
zusätzlich zahlreiche fahrradtaugliche
Fahrzeugtypen vor. Durch den Einsatz der
elektronischen Zeitmessanlage des
Kreissportbundes Salzland e.V., die von
Verantwortlichen dieses Verein betreut
wurde, konnte das Event auch technisch pro-
fessionell gestaltet werden. 
Gerade bei den recht schwülen Temperaturen
an diesem Tag war außerdem der Einsatz der
fleißigen Helfer des Deutschen Roten
Kreuzes unverzichtbar. Glücklicherweise gab
es keine Verletzten. Abkühlung brachte allen
Startern die gratis Eiskugel, welche das
Eiscafé MAXIMUS zur Verfügung stellte.
Wer sich warm radeln oder sportlich zuschau-
en wollte, konnte die vom Fitnessstudio
INJOY bereitgestellten Spinnigräder nutzen.
Herzlichen Dank auch an die fleißigen
Helfer/innen des Kleinmühlinger Friedens-
fahrtmuseums „Course de la Paix“ für die
Präsentation alter Räder sowie die Betreuung
der Turnierzentrale, aber ebenso an alle ande-
ren ehrenamtlichen Helfer, die ganze Arbeit
geleistet haben. 
Zur Siegerehrung kamen dann nicht nur die
besten bzw. die schnellsten Radler. Neugierig
und voller Erwartung fieberten alle Berg-
Rad-Zeit-Fahrer, mit ihnen aber auch zahlrei-
che Zuschauer dem Höhepunkt, der Verlo-

amt. Am diesjährigen Bernburger Berg-Rad-
Zeit-Fahren auf der steilen Wilhelmstraße
nahmen insgesamt 128 Starter verschiedener
Altersgruppen teil. Nicht nur aus der Stadt
und dem naheliegenden Umland, sondern
auch aus Trier, Hamburg, Magdeburg,
Coswig, Köthen und Aschersleben, kamen
die kleineren und größeren Berg-Rad-Zeit-
Fahrer und sogar Gäste in Bernburg (Saale)
aus Cortland (USA) und Thailand beteiligten
sich, um vielleicht einmal Bernburger
Bergkönig zu werden.  In jeder Altersgruppe
wurde je eine Bergkönigin sowie ein
Bergkönig „gekrönt“. Die 12-jährige
Frederike Giese (mit 32,66 Sekunden) sowie
der 16-jährige Danny Ohle (mit 22,86
Sekunden) waren dabei die Schnellsten von
den weiblichen bzw. männlichen
Teilnehmern. Neben dem traditionellen gel-
ben T-Shirt für die Gewinner gab es für die
Erst-, Zweit- und Drittplatzierten Pokale
sowie kleinere und größere Preise. Doch es
ging um weit mehr als nur darum, einmal auf
dem Siegerpodest zu stehen. Die sportliche
Herausforderung eines jeden einzelnen klei-
nen und großen Radsportlers, die ganz per-
sönliche Bestzeit sowie auch die
Gewinnchance auf ein Mountainbike, stan-
den für die Teilnehmer auf der
Motivationsliste ganz oben. Zahlreiche frei-
willige Helfer sowie Sponsoren haben zum
guten Gelingen der Veranstaltung beigetra-
gen. So konnten beispielsweise eine
Fahrradcodierstation, ein Fahrrad-TÜV, eine
Pannenstation sowie weitere Aktionsstände

Mit spor tlichem Ehrgeiz 
die Wilhelmstraße hinauf
Frederike Giese und Danny Ohle waren die schnellsten Bergkönige beim zweiten BernburgerBerg-Rad-Zeit-Fahren


